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Infoblatt für Sie  
 

Sekretariat 

Sekretariat 
 

Tel: 853-5288 Montag - Donnerstag 
 

 
Freitag 

8:00–12:00 Uhr + 
14:00–15:30 Uhr 
 

8:00–12:00 Uhr 
 

Nutzen Sie unsere Telefonberatung 

Frau Lehmann Tel: 853-5284 Mittwoch + Donnerstag 9:00 – 10:00 Uhr 

Frau Rohde Tel: 853-5285 Montag + Donnerstag 9:00 – 10:00 Uhr 

Herr Ruß Tel: 853-5281 Dienstag 9:00 – 10:00 Uhr 

Frau Tausendfreund Tel: 853-5282 Dienstag + Freitag 9:00 – 10:00 Uhr 

 

Sie können Telefontermine auch außerhalb dieser Sprechzeiten vereinbaren. 
 
Zum Erstgespräch bringen Sie folgende Unterlagen mit: 
 

Schulden  
Briefe von Gläubigern/Schuldforderungen, Titel, Urteile,…  
bitte alphabetisch in einem Ordner abheften (keine Klarsichthüllen verwenden) 

Vermögenswerte 
Versicherungen, Bausparverträge, Sparkonten, private Rentenversicherungen, 
vermögenswirksame Leistungen, PKW, Roller, E-Bikes, Haus- u. Wohneigen- 
tumsverträge, … 

Einkommen 
Lohnabrechnungen, Rentenbescheid, Arbeitslosengeldbescheid, Unterhalts- 
vorschuss, Kindergeld, … 

Weiteres 
Mietvertrag, aktuelle Kontoauszüge,… 

 
Was tun, wenn Gläubigerunterlagen nicht vollständig sind? 

Schufa-Auskunft anfordern (1 x jährlich kostenlos), ICD-Auskunft einholen 
(Vordrucke bei uns erhältlich). 
Auszug vom zuständigen Gerichtsvollzieher 

                                                                                                                                                                             

 

Stadtverwaltung Worms 
5.02 - Prävention und soziale Dienste 

Schuldnerberatung 
Hohenstaufenring 2a 

67547 Worms 
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Information zur Datenspeicherung gem. Art 13 DSGVO 
 
 Ihre persönlichen und finanziellen Daten, die Sie im Anmeldebogen angeben, 

werden zum Zweck der Terminvereinbarung und Beratung in schriftlicher 
Form gespeichert. 

 Die Kontaktdaten werden zusätzlich elektronisch gespeichert.  

 Sollte eine Terminvergabe nicht Zustandekommen, werden die Daten 
maximal bis zum Ende des darauffolgenden Jahres aufbewahrt.  

 Einsicht, Berichtigung und Löschung können jederzeit beantragt werden  
(Art. 15 – 22 DSGVO).   

 


